
KREDITABRECHNUNG Wohlenschwil

Verpflichtungskredit 35’000CHF           INV 008

Objekt Teilrevision Bau- und Nutzungsordnung (BNO)

Beschluss Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2019

1 Bruttoanlagekosten

Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto 7900.3130.00 32’178.90CHF       

Zuzüglich bezogene Vorsteuern 0.00CHF                

Total Bruttoanlagekosten 32’178.90CHF       

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit 35’000.00CHF       

Kreditunterschreitung -8.1% -2’821.10CHF        

3 Einnahmen

Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto keine

Ausstehende Subventionen und Beiträge

abzüglich Vorsteuerkürzung

Total Einnahmen 0.00CHF                

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern 7900.3130.00 32’178.90CHF       

Total Einnahmen ./. 0.00CHF                

Nettoinvestition 32’178.90CHF       

5 Aktivierung (falls relevant)

Übertrag von Konto KEINE Anlagenummer Bilanz Erfolgsrechnung Betrag

- Hochbauten

- Mobilien

- Tiefbauten

Total der Nettoinvestition: 0.00CHF                

Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen 32’178.90CHF       

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen

Die Gesamtkosten der Revision der BNO blieben knapp CHF 2'800 oder 8.1% unter dem bewilligten Kredit.

Die Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 wird nicht erreicht. Die Ausgaben wurden deshalb nach Anfall den 

Jahresrechnungen 2020-2024 belastet.
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7 Passationen

a)   Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden

  Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind. 

- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.

- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den

  Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind. 

Wohlenschwil, 2. Februar 2026 Wohlenschwil, 9. Februar 2026

Gemeinde Wohlenschwil Gemeinde Wohlenschwil

Abteilung Finanzen Gemeindeammann

Leiter/-in Finanzen Gemeindeschreiberin

b)   Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Muster hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft 

und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Wohlenschwil, ….............................. Finanzkommission Wohlenschwil

Präsident

Mitglied

c)   Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung bzw. der Einwohnerrat der Gemeinde Muster hat am (Datum) die vorliegende 

Kreditabrechnung genehmigt.

Wohlenschwil, ….............................. GEMEINDERAT MUSTER

Gemeindeammann:

Gemeindeschreiberin
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